
Eisenmoorbad
Bad Schmiedeberg

orthopädieorthopädie

REHABILITATION IN UNSEREN FACHKLINIKEN
1. 	Primärrehabilitation als Anschlussrehabilitation
2. 	Stationäre medizinische Rehabilitationsmaßnahmen
3. 	Ambulante Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen
4. 	Individualkuren
5. 	Aufnahme von Begleitpersonen bzw. Aufnahme 
	 pflegebedürftiger Begleitpersonen zur Kurzzeit- oder 
	 Verhinderungspflege

Indikationen Fachbereich Orthopädie
- 	 degenerative und posttraumatische Krankheiten 
	 des Stütz- und Bewegungsapparates
- 	 rheumatische Erkrankungen des Stütz- und Bewegungs-
	 apparates einschließlich Bechterewsche Krankheit
- 	 Stoffwechselerkrankungen mit Gelenkbeteiligung
- 	 angeborene Deformitäten des Stütz- und Bewegungsapparates
- 	 Osteoporose

Anschlussrehabilitation
- 	 nach rheumachirurgischen Eingriffen
- 	 nach Gelenkersatz- und Wirbelsäulenoperationen
- 	 nach Verletzungen des Halte- und Bewegungsapparates 
	 mit operativer oder konservativer Therapie
- 	 konservative Therapie von Bandscheibenvorfällen
- 	 nach Amputationen

Nebenindikationen
- 	 Stoffwechselerkrankungen (Diabetes mellitus, Adipositas, 	
	 Fett-Stoffwechselstörung, Hyperurikämie/Gicht)
- 	 Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Hypertonie, Hypotonie, 
	 periphere arterielle Durchblutungsstörungen geringeren 	
	 Grades, funktionelle Herz-Kreislauf-Störungen)
- 	 Schilddrüsenerkrankungen
- 	 Alterserscheinungen, Geroprophylaxe
- 	 psychovegetative Erkrankungen (psycho-physische 
	 Erschöpfungszustände)
- 	 Atemwegserkrankungen (chronische Bronchitis)
- 	 funktionelle Magen-Darm-Störungen
- 	 Kompensierte Funktionsstörungen der Nieren und 
	 ableitenden Harnwege

Unsere Mitarbeiterinnen der Aufnahme helfen Ihnen 
bei allen Fragen und Formalitäten.

Leiterin Aufnahme
Katrin Hiltmann
Telefon (03 49 25) 6 30 03
Fax (03 49 25) 6 30 46
	
Aufnahme ORTHOPÄDIE	
Telefon: (03 49 25) 6 30 11, 6 30 12, 6 30 41
Fax: (03 49 25) 6 30 46, 6 30 78
E-Mail: patientenaufnahme_stationaer@embs.de

Organisation Fahrdienst
Telefon: (03 49 25) 6 30 26
E-Mail: fahrdienst@embs.de

Möchten Sie Ihnen vertraute Personen zu Ihrem Reha-
bilitationsaufenthalt mitbringen, so besteht in beiden 
Kliniken die Möglichkeit zur Aufnahme von Begleitper-
sonen und Begleitkindern. Auf Wunsch können sich 
Begleitpersonen auch in unseren Kliniken behandeln 
lassen. Den Tagespreis für Unterkunft mit Vollpension 
erhalten Sie auf Anfrage.

Sollten Sie pflegebedürftige Angehörige haben, die 
durch Sie versorgt werden, brauchen Sie aus Rück-
sicht nicht auf Ihre medizinische Rehabilitation zu ver-
zichten.
Während Ihres Aufenthalts in unseren Kliniken kön-
nen Angehörige aller Pflegegrade in unseren Pflege-
heimen zur Kurzzeitpflege aufgenommen oder durch 
unseren ambulanten Pflegedienst betreut werden.

ZENTRALE AUFNAHME
Jeder Mensch hat ein gesetzlich zugesichertes Recht 
auf medizinische Rehabilitation. Sie haben auch das 
Recht, eine für Sie geeignete Rehabilitationsklinik 
selbst auszusuchen. Das Sozialgesetzbuch IX sieht in 
§ 8 vor, dass der Rehabilitationsträger, z. B. also Ihre 
Renten-, Kranken- oder Unfallversicherung, Ihrem 
berechtigten Wunsch entsprechen muss.

Eine Anschlussrehabilitation schließt sich unmittel-
bar an eine Krankenhausbehandlung an und wird 
vom Arzt oder Sozialdienst des Krankenhauses ein-
geleitet. Es müssen medizinische und sozialrechtli-
che Voraussetzungen erfüllt sein, über die das Kran-
kenhaus oder wir gern Auskunft geben.

Eine stationäre medizinische Rehabilitation müssen 
Sie als Patient selbst beantragen. Sprechen Sie mit 
Ihrem Arzt, nur er kann die Notwendigkeit Ihrer Reha-
bilitationsmaßnahme begründen.
Das entsprechende Antragsformular zur Kostenüber-
nahme erhalten Sie beim zuständigen Rehabilitations-
träger (Rentenversicherung oder Krankenkasse). Erst 
nach Vorliegen der schriftlichen Zusage können Sie in 
unsere Rehabilitationskliniken aufgenommen werden.

Unsere Kliniken verfügen über einen Versorgungs-
vertrag nach § 40 SGB V (AHB) und einen Versor-
gungsvertrag nach § 111 SGB V sowie über die aner-
kannte Beihilfefähigkeit.
Besteht bei Ihnen ein Anspruch auf Beihilfe von Bund 
oder Land, sprechen Sie bitte unbedingt vor Ihrer 
Behandlung in unserer Rehabilitationsklinik mit den 
entsprechenden Verwaltungsstellen über die Kosten-
finanzierung.

EISENMOORBAD
BAD SCHMIEDEBERG-KUR-GmbH
Staatlich anerkanntes Moor-, 
Mineral- und Kneippheilbad

Kurpromenade 1
06905 Bad Schmiedeberg
Telefon (03 49 25) 6-0
Fax (03 49 25) 6 29 00

www.eisenmoorbad.de

ÄRZTLICHE LEITUNG
Ärztlicher Direktor und Chefarzt Orthopädie
PD Dr. med. habil. Jörg Brandt
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie,
Facharzt für Physikalische und Rehabilitative Medizin,
Sportmedizin
Telefon: (03 49 25) 6 30 70
E-Mail: j.brandt@embs.de

Chefarzt Orthopädie Rehabilitationsklinik II
Dr. med. Papuna Tsirekidze
Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie, 
spezielle Unfallchirurgie, 
Klinische Akut- und Notfallmedizin, Notfallmedizin
Telefon: (03 49 25) 6 15 89
E-Mail: p.tsirekidze@embs.de
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Eine Krankheit stellt für jeden Menschen eine starke 
psychische Belastung dar. Sie bedeutet immer einen 
Einschnitt in das Lebenskonzept des Patienten, ruft 
Verunsicherung über den weiteren Krankheitsver-
lauf, Umstellung des bisherigen Lebensstils und häu-
fig auch Angst hervor. Mit der Krankheit verbunden 
sind Veränderungen im sozialen Gefüge, sowohl in 
der Familie als auch im Arbeitsbereich. Unser Bestre-
ben ist es, die Patienten in ihrer Gesamtheit zu sehen. 
Die Umsetzung eines ganzheitlichen Therapiekon-
zepts erfolgt in speziell qualifizierten und hierfür ein-
gerichteten Rehabilitationskliniken. Aufgabe der Re-
habilitation ist es, die Erwerbsfähigkeit der Patienten 
zu erhalten, zu verbessern oder wiederherzustellen 
bzw. die Pflegebedürftigkeit zu verhindern. Um die-
ses Ziel zu erreichen, wird die Rentenversicherung 
oder Ihre Krankenkasse eine stationäre Behandlung 
in einer Rehabilitationsklinik bewilligen.

DIE ANSCHLUSSREHABILITATION
Die stationäre oder ambulante Anschlussrehabilita-
tion (früher Anschlussheilbehandlung AHB) ist eine 
Form der medizinischen Rehabilitation, die sich bis 
auf wenige Ausnahmefälle unmittelbar an eine Kran-
kenhausbehandlung anschließt. 

Mit der Anschlussrehabilitation wird weitestgehend 
die Forderung verwirklicht, möglichst früh mit der 
Rehabilitation zu beginnen, um so eine Verbindung 
von akut stationärer und rehabilitativer Behandlung 
zu erreichen.

Die Zuzahlung einer Anschlussrehabilitation ist der 
eines Krankenhausaufenthaltes gleichzusetzen. Die 
Höhe des Eigenanteils ist dabei je nach Rehabilitati-
onsträger unterschiedlich geregelt. Generell werden 
aber die im Kalenderjahr bereits geleisteten Zahlun-
gen angerechnet.

DIE STATIONÄRE MEDIZINISCHE REHABILITATION
Sie wird vom Versicherten bei seiner Rentenversiche-
rung oder Krankenkasse beantragt. Ihr gestellter An-
trag wird durch eine neutrale ärztliche Institution (z.  B. 
Medizinischer Dienst,  Amtsarzt  o.  a.) geprüft.
Besteht die Notwendigkeit der stationären medizi-
nischen Rehabilitation, wird sie in der Regel für die 
Dauer von drei Wochen bewilligt. Die Kosten für eine 
stationäre medizinische Rehabilitation (früher Heil-
verfahren HV) werden von Ihrer Rentenversicherung 
oder Ihrer Krankenkasse getragen. Im Allgemeinen 
leisten Sie eine kalendertägliche Zuzahlung. In Abhän-
gigkeit von Ihrem Einkommen besteht die Möglich-
keit, von dieser Eigenbeteiligung befreit zu werden. 
Eine entsprechende Beratung erhalten Sie von der 
Rentenversicherung oder Krankenkasse. 

Anschlussrehabilitation und stationäre Rehabilitati-
on werden in eigens dafür ausgewählten und zuge-
lassenen, das heißt, speziell qualifizierten und hierfür 
eingerichteten Rehabilitationskliniken durchgeführt.

Unsere Kliniken befinden sich im Zentrum des Kur-
gebietes von Bad Schmiedeberg, eingebettet in Park-
anlagen und das historische Gebäudeensemble. Sie 
wohnen in modernen und komfortabel ausgestatte-
ten Einzelzimmern, natürlich mit eigenem Sanitär-
bereich, Fernsehgerät und Telefon. Der Zugang zum 
Internet mit WLAN ist gegen Gebühr möglich.
Auf Wunsch stehen Doppelzimmer für Patienten mit 
Begleitperson zur Verfügung.
Bei den Mahlzeiten können Sie zwischen Vollkost, 
vegetarischer Kost und verschiedenen Diätformen 
wählen. Morgens und abends bedienen Sie sich am 
Büfett. Unsere Diätassistentinnen helfen Ihnen und 
beraten Sie. Bewegungsbecken und Sauna können 
Sie auch außerhalb der Behandlungszeiten nutzen. 
Die Häuser verfügen über Cafés mit Sitzmöglichkei-
ten, Friseursalon, Räume für Kosmetik und Fußpfle-
ge. In der Klinik 1 sind Münzwaschautomat und Bü-
gelmöglichkeit vorhanden. Kulturelle und sportliche 
Freizeitangebote werden Ihnen in den Kliniken, im 
Kurmittelhaus und im Kurhaus unterbreitet.

In Bad Schmiedeberg sind das die

REHABILITATIONSKLINIK FÜR ORTHOPÄDIE 
UND GYNÄKOLOGIE -AHB- Klinik 1
(Kurpromenade 3, 06905 Bad Schmiedeberg) 
und die
REHABILITATIONSKLINIK Eisenmoorbad
Fachklinik FÜR ORTHOPÄDIE 
UND GYNÄKOLOGIE -AHB- Klinik 2
(Kurpromenade 2, 06905 Bad Schmiedeberg)

Beide Kliniken verfügen über alle notwendigen Dia-
gnostik- und Therapiemöglichkeiten für den Fachbe-
reich Orthopädie. Qualifiziertes Personal betreut Sie 
während des gesamten Aufenthaltes. Erfahrene Ärzte, 
Psychologen, Therapeuten und Schwestern setzen ihr 
Können und Wissen bei der fachübergreifenden Be-
handlung unserer Patienten ein. Ein für Sie erarbei-
teter und abgestimmter Therapieplan bildet dafür die 
Grundlage. Mit der Aufnahme in unsere Rehabilitati-
onsklinik wird Ihnen Zuwendung und Fürsorge zuteil. 

In den Kliniken wurden die Voraussetzungen geschaf-
fen, um auch adipöse Patienten indikationsbezogen 
zu behandeln. Eine individuelle Absprache bezüglich 
des Körpergewichts ist notwendig. Während der Re-
habilitation erhält die Ernährungs- und Beratungsthe-
rapie eine stärkere Bedeutung.


